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Preisanordnung Nr. 1887/1*.
— Prcisstellung des sozialistischen Großhandels —

Vom 25. August 1961 

§ 1

(1) Für die Lieferung von Lebensmitteln und Indu
striewaren zur Versorgung der Bevölkerung (Konsum
güter) durch die sozialistischen Großhandelsorgane gilt 
folgende Preisstellung:

a) Die sozialistischen Großhandelsorgane sind ver
pflichtet, bei Lieferung von Konsumgütern an 
sozialistische Einzelhandelsbetriebe, an den Einzel
handel mit staatlicher Beteiligung sowie an 
Einzelhändler, die mit dem sozialistischen Handel 
einen Kommissionshandelsvertrag abgeschlossen 
haben, die Kosten des Transports bis in die Ver
kaufsstelle zu übernehmen.

b) Der Produktionsmittel-Großhandel, zu dessen 
planmäßigen Aufgaben auch die Belieferung des 
Einzelhandels mit Konsumgütern gehört, ist ver
pflichtet, diese frachtfrei Bestimmungsort der im 
Abs. 1 Buchst, а genannten Einzelhandelsbetriebe 
zu liefern. Bestimmungsort ist bei Bahnlieferung 
die Bahnstation des Empfängers, bei Postsendung 
das Zustellpostamt und bei Lieferungen durch 
Kraftfahrzeuge die Verkaufsstelle.

(2) Abs. 1 gilt auch dann, wenn in den gültigen Preis
regelungen für die Lieferungen des Großhandels an den 
Einzelhandel eine andere Preisstellung vorgeschrieben 
ist.

* Preisanordnung Nr. 1887 (GBl. I 1960 S. 419)

i

(3) Wünscht der Besteller eine andere als die handels
übliche Transportart, so hat er die hierdurch entstehen
den Mehrkosten zu tragen. Lieferungen durch den 
Schnelldienst des Großhandels sind handelsüblich.

§ 2

Diese Preisanordnung gilt nicht für feste Brennstoffe, 
Brennholz und Baustoffe sowie für Erzeugnisse, bei 
denen die Anwendung dieser Preisanordnung eine Ver
änderung des Einzelhandelsverkaufspreises nach sich 
ziehen würde.

§ 3

Ausnahmen von dieser Preisanordnung können vom 
Minister für Handel und Versorgung festgelegt werden.

§ 4

(1) Diese Preisanordnung tritt am 1. Oktober* 1961 in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Preisanordnung Nr. 1887 vom
16. Juni 1960 — Preisstellung des sozialistischen Groß
handels - (GBl. I S. 419) außer Kraft.
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